
1  Einleitung

Die im November 2022 vom EU‑Parlament verabschiedete 
Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unter-
nehmen (Corporate Sustainability Repor­
ting Directive, CSRD) verpflichtet große 
Unternehmen [1] ab dem Geschäftsjahr 
2025 dazu, Transparenz über ihre öko
logischen und sozialen Auswirkungen, 
Risiken und Chancen sowie deren Ma-
nagement zu schaffen – auch in der Lie-
ferkette [2]. Damit wird sich die Nachhal-
tigkeitsberichterstattung von Unterneh-
men grundlegend verändern: Während 
bisher eine Vielzahl freiwilliger Stan-
dards und Rahmenwerke für die Bericht-
erstattung genutzt wurde, setzt die EU 
nun auf mehr Verbindlichkeit und Stan-
dardisierung mit dem Ziel, Nachhaltig-
keitsinformationen hinsichtlich Qualität 
und Verfügbarkeit den Finanzinformati-
onen gleichzustellen. Zielgruppe der Be-
richte sind daher insbesondere Finanz-
marktakteure, denen die Berichtsinfor-
mationen die notwendige Grundlage 
bieten sollen, um die Nachhaltigkeit ih-
rer Portfolios messen und nachhaltigere 
Anlageentscheidungen treffen zu kön-

nen. Kernstück der Richtlinie sind die Europäischen Standards 
für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (European Sustain­
ability Reporting Standards, ESRS). Die ESRS umfassen zwei 
themenübergreifende Standards (ESRS 1: Allgemeine Anfor-
derungen an die Darstellung nachhaltigkeitsbezogener Infor-
mationen; ESRS 2: Allgemeine Informationen, die zu allen we-
sentlichen Themen offenzulegen sind) und zehn themenspe-
zifische Berichtsstandards, davon fünf im Bereich Umwelt, vier 
im Bereich Soziales und einen Standard zu Governance (siehe 
Abbildung 1).

Gleichzeitig wurden in den letzten Jahren sowohl in 
Deutschland als auch in der Europäischen Union Gesetze ver-
abschiedet, um Unternehmen zur Einhaltung von Sorgfalts-
pflichten in der Lieferkette zu verpflichten. So müssen Unter-
nehmen, die unter das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichten
gesetz (LkSG) oder die europäische Corporate Sustainability Due 
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Abbildung 1: Überblick über die Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) 
� Quelle: Umweltbundesamt (n. d.)

Umweltberichterstattung von Unternehmen

Vereinbarkeit von Sorgfaltspf licht-
gesetzen und den Europäischen 
Standards für die Nachhaltigkeits-
berichterstattung

Bürokratieabbau wird derzeit von vielen Seiten 
gefordert – auch bei den Umweltberichtspflichten 
für Unternehmen. Die in den letzten Jahren 
entstandenen Gesetze stehen daher auf dem 
Prüfstand: Wo können Berichtspflichten zusam-
mengefasst werden, ohne dass relevante Infor-
mationen verloren gehen?
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Diligence Directive (CSDDD) fallen, Umweltschäden und Men-
schenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten adressieren und 
über die Ergebnisse berichten. Neben diesen unternehmensbe-
zogenen Sorgfaltspflichtgesetzen wurden auf EU‑Ebene auch 
Gesetze entwickelt, die Unternehmen, die bestimmte Produkte 
auf den Markt bringen, zur Einhaltung von Sorgfaltspflichten 
in der Lieferkette verpflichten. Zum Beispiel durch die Verord-
nung über entwaldungsfreie Produkte oder die Verordnung 
über Batterien und Altbatterien.

Für die praktische Umsetzung in den Unternehmen, aber 
auch für die Akzeptanz der CSRD/ESRS ist das Zusammen-
spiel mit den relevanten rechtlichen Anforderungen von zen-
traler Bedeutung. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund 
der derzeit intensiv geführten Diskussion über die Erleichte-
rung der Berichtspflichten für Unternehmen. So ist im Falle 
der CSDDD beschlossen und im Falle des LkSG durch eine 
Anpassung vorgesehen (BMJ 2024) [3], dass die Berichter-
stattung über deren Einhaltung über die CSRD/ESRS erfol-
gen kann. Damit sollen sogenannte Doppelberichtspflichten 
für Unternehmen vermieden werden. Aus ökologischer Per-
spektive ergeben sich aus dieser Integrationsmöglichkeit je-
doch zwei zentrale Fragen: Erstens, können die umweltbezo-
genen Berichtspflichten der CSDDD und des LkSG sinnvoll in 
die ESRS-Berichterstattung integriert werden? Und zweitens, 
inwieweit gewährleistet eine auf den Anforderungen der um-
weltbezogenen ESRS basierende Berichterstattung die Erfül-
lung der umweltbezogenen Berichtspflichten nach den Sorg-
faltspflichtgesetzen? In diesem Beitrag wird daher dargestellt, 
inwieweit die Anforderungen der CSRD/ESRS an die Umwelt-
berichterstattung mit denen der CSDDD und des LkSG kom-
patibel sind.

Dazu werden zunächst für die jeweiligen Gesetze die Rege-
lungszwecke, die erfassten Umweltaspekte und die Regelun-
gen zum Sorgfaltspflichtprozess dargestellt (Abschnitt 2). Es 
folgt die Darstellung von Synergien und Lücken, die sich aus 
der Gegenüberstellung von Umweltaspekten und Sorgfalts-
pflichtenprozess ergeben (Abschnitt 3). Darauf aufbauend wer-
den Empfehlungen für die Weiterentwicklung der ESRS abge-
leitet (Abschnitt 4).

2  Überblick: Regelungszwecke, Sorgfalts-
pf lichtenprozess und Umweltthemen

Hauptziel der CSRD/ESRS ist es, Transparenz über die 
Nachhaltigkeitsauswirkungen, -risiken und -chancen eines 
Unternehmens und deren Management zu schaffen. Im Rah-
men der ESRS müssen Unternehmen auch über ihre Sorgfalts-
pflichtenprozesse berichten. Darüber hinaus sind die ESRS 
grundsätzlich offen für die Aufnahme zusätzlicher und spe-
zifischerer Informationen, sofern bestimmte Anforderungen 
an die Qualität der Informationen erfüllt werden (Relevanz, 
wahrheitsgetreue Darstellung, Vergleichbarkeit, Überprüfbar-
keit und Verständlichkeit). Während die CSRD/ESRS lediglich 
Transparenz fordern, besteht der Hauptzweck der CSDDD und 

des LkSG darin, Unternehmen zur Prüfung von Sorgfaltspro-
zessen zu verpflichten, um Umweltproblemen oder Menschen-
rechtsverletzungen zu begegnen. Als unternehmensbezogene 
Gesetze enthalten die CSDDD und das LkSG allgemeine An-
forderungen an die Durchführung eines Sorgfaltspflichten-
prozesses und die Ergreifung angemessener Maßnahmen zur 
Minderung negativer Auswirkungen auf Menschenrechte und 
Umwelt auf Unternehmensebene. In den Sorgfaltspflichtgeset-
zen werden die Sorgfaltspflichten durch Informations- und Be-
richtspflichten ergänzt, welche die Grundlage für die Durchset-
zung durch die Aufsichtsbehörden bilden. Diese Informations- 
und Berichtspflichten sind jedoch eher allgemein formuliert, 
da sie nicht im Fokus der Gesetze stehen. Vielmehr zielen die 
Berichtspflichten darauf ab, Transparenz über die Sorgfaltspro-
zesse im Unternehmen und die Erfüllung der Sorgfaltspflich-
ten zu schaffen.

Obwohl sich die Regelungszwecke und damit die erforderli-
chen Informationen sowie der Detaillierungsgrad der Berichts-
pflichten unterscheiden, ergänzen sich die unterschiedlichen 
Ansätze – die Berichtspflichten in den ESRS und die Sorgfalts-
pflichten in der CSDDD und dem LkSG – gegenseitig. Das 
Zusammenspiel der Regulierungen ist demnach von entschei-
dender Bedeutung.

Die ESRS beinhalten Berichtsanforderungen für fünf über-
greifende Umweltthemen: Klimawandel (ESRS E1), Umwelt-
verschmutzung (ESRS E2), Wasser und Meeresressourcen 
(ESRS E3), Biodiversität und Ökosysteme (ESRS E4) sowie Res-
sourcennutzung und Kreislaufwirtschaft (ESRS E5) (siehe Ab-
bildung 1). Diese Themen sind weiter in verschiedene Unter- 
und Unterunterthemen unterteilt. Zu den wesentlichen Um-
weltthemen müssen Unternehmen unter anderem Angaben 
zu Strategien und Geschäftsmodell und den damit verbunde-
nen Auswirkungen, zu Managementstrukturen und -prozes-
sen, zu Politiken, Maßnahmen und Zielen sowie zu ausge-
wählten Kennzahlen machen. Darüber hinaus verlangt der the-
menübergreifende Standard ESRS 2 von den Unternehmen, 
dass sie Informationen über den Prozess der Wesentlichkeits-
analyse offenlegen, einschließlich der Art und Weise, wie das 
Unternehmen negative Umweltauswirkungen ermittelt und 
bewertet hat, und welche Umweltauswirkungen wesentlich 
sind. Die Standards legen ausdrücklich fest, dass die Kernele-
mente des Sorgfaltspflichtenprozesses in den Offenlegungsan-
forderungen der ESRS berücksichtigt werden müssen.

„Die unterschiedlichen Anforderungen 
an die Berichterstattung über 

negative Umweltauswirkungen müssen 
in den Blick genommen werden.“
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Abbildung 2 zeigt die Kernelemente eines Sorgfaltspflich-
tenprozesses zur Verankerung eines verantwortungsvollen un-
ternehmerischen Handelns (Responsible Business Conduct, 
RBC), wie sie von der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) definiert sind. Um die 
Nachvollziehbarkeit der Sorgfaltspflichtenprozesse über den 
gesamten Bericht hinweg zu erhöhen, fordert ESRS 2 zudem, 
dass die Unternehmen eine Übersicht über alle mit den Sorg-
faltspflichtenprozessen zusammenhängenden Stellen im Be-
richt erstellen.

Tabelle 1 stellt für die Sorgfaltspflichtengesetze dar, welche 
Umweltaspekte bei der Erfüllung zu berücksichtigen sind und 
welche Bestimmungen für den Prozess selbst gelten. Die zu 
berücksichtigenden Umweltaspekte beziehen sich dabei auf 
die einschlägigen internationalen Umweltabkommen und -ver-
träge, zum Beispiel für Quecksilber auf das Minamata-Über-
einkommen und die EU‑Quecksilberverordnung. Deutlich 
wird auch, dass die CSDDD und im größeren Maße das LkSG 
deutlich weniger Umweltaspekte abdecken als die ESRS.

3  Kompatibilität der Regulierungen

Um die oben aufgeworfenen Fragen zu beantworten, müs-
sen die Synergien und Lücken, die sich beim Abgleich der An-
forderungen an die Berichterstattung über negative Umwelt-
auswirkungen über den Sorgfaltspflichtenprozess zeigen, in 
den Blick genommen werden.

3.1  Anforderungen an die Berichterstattung 
über negative Umweltauswirkungen
Für alle in den Sorgfaltspflichtengesetzen enthaltenen Um-

weltaspekte existieren in den ESRS zumindest allgemeine Be-
zugspunkte, das heißt, die gemäß den Sorgfaltspflichtgeset-
zen zu berichtenden Informationen können grundsätzlich in 
einen ESRS-Bericht integriert werden. In diesem Zusammen-
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Abbildung 2: Sorgfaltspflichtenprozess und unterstützende Maßnahmen � Quelle: OECD 2018: 22

Gesetz Abgedeckte Umweltaspekte Anforderungen an den Sorgfaltspf lichtenprozess

CSDDD ❚	Spezifische gefährliche Stoffe (Quecksilber, persistente organische 
Schadstoffe, ozonabbauende Stoffe, andere Chemikalien), 
gefährliche Abfälle, biologische Vielfalt, Feuchtgebiete, Naturerbe, 
Verschmutzung durch Schiffe und der Meeresumwelt (definiert 
in Anhang 2, Teil II)

❚	Klimawandel (Art. 15)

❚	Beschrieben in Art. 4 und spezifiziert in Art. 5–10; umfasst die Schritte, 
die in den Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsbewuss-
tes unternehmerisches Handeln der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) festgelegt sind (OECD 
2018)

LkSG ❚	Definiert in § 2 (3): Gefährliche Abfälle und bestimmte gefährliche 
Stoffe (Quecksilber und persistente organische Schadstoffe)

❚	Beschrieben in § 3 und spezifiziert in § 4–9; umfasst die Schritte, 
die in den OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungs-
bewusstes unternehmerisches Handeln definiert sind (OECD 2018)

Tabelle 1: Zu berücksichtigende Umweltaspekte und Anforderungen an den Sorgfaltspflichtenprozess nach Corporate Sustainability Due Diligence Directive 
(CSDDD) und Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

hang eignet sich insbesondere die Be-
richterstattung über den Prozess der We-
sentlichkeitsanalyse und dessen Resultat 
sowie über die themenbezogenen Politi-
ken und Maßnahmen, da sich diese Be-
richtsanforderungen auch auf die Wert-
schöpfungskette beziehen. Die Kenn-
zahlen in den Umwelt-ESRS beziehen 
sich zumeist nur auf die eigenen Akti-
vitäten des Unternehmens und in eini-
gen Fällen auf die Beschaffung. In der 
Konsequenz bieten sie nur begrenzte 
Anknüpfungspunkte für die Berichter-
stattung zum Sorgfaltspflichtenprozess.

Auch wenn die in den Sorgfaltspflich-
tengesetzen geforderten Informationen 
in ESRS-Berichten behandelt werden 
können, werden diese Informationen in 
der Regel nicht explizit von den ESRS 

verlangt. Die Informationen, die erforderlich sind, um zu ver-
stehen, ob die Sorgfaltspflichtengesetze ordnungsgemäß um-
gesetzt wurden, können daher nicht unbedingt aus den Offen-
legungsanforderungen der ESRS allein abgeleitet werden. Die 
ESRS fokussieren sich zwar auf allgemeine Umweltthemen, 
die die konkreten Umweltaspekte der Sorgfaltspflichtgesetze 
abdecken. Den ESRS-Anforderungen fehlt jedoch in der Re-
gel ein expliziter Bezug zu den internationalen Verträgen be-
ziehungsweise den entsprechenden Durchführungsvorschrif-
ten der EU. Infolgedessen ist nicht ohne Weiteres gesichert, 
dass die gemäß den ESRS berichteten Informationen aussa-
gekräftig sind, um die Konformität mit den Sorgfaltspflichten 
im LkSG oder der CSDDD zu bewerten.

3.2  Anforderungen an die Berichterstattung 
über den Sorgfaltspf lichtenprozess
Die Elemente der Sorgfaltspflicht aus dem LkSG und der 

CSDDD, die sich auf die Strategie und die Integration in die 
Geschäftsprozesse, die Maßnahmen zur Vermeidung und Be-
wältigung negativer Umweltauswirkungen und die Überwa-
chung der Wirksamkeit beziehen, sind durch die Bestimmun-
gen der ESRS adäquat abgedeckt.

Die Anforderungen an die Bewertung negativer Umwelt-
auswirkungen sind weitgehend kompatibel. Nichtsdestotrotz 
können sich die zugrunde liegenden Bewertungskriterien von-
einander unterscheiden. Sowohl die ESRS als auch die CSDDD 
enthalten keine über den Schweregrad und die Wahrschein-
lichkeit hinausgehenden Kriterien zur Bewertung der Wesent-
lichkeit beziehungsweise Priorisierung von negativen Auswir-
kungen. Demgegenüber lassen die Kriterien des LkSG einen 
größeren Interpretationsspielraum zu, da sie beispielsweise 
berücksichtigen, inwieweit ein Unternehmen die negativen 
Auswirkungen beeinflussen kann.

Ein Beschwerdemechanismus wird in der CSDDD und dem 
LkSG themenübergreifend gefordert. Die ESRS fordern die Be-
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Gesetz Abgedeckte Umweltaspekte Anforderungen an den Sorgfaltspf lichtenprozess

CSDDD ❚	Spezifische gefährliche Stoffe (Quecksilber, persistente organische 
Schadstoffe, ozonabbauende Stoffe, andere Chemikalien), 
gefährliche Abfälle, biologische Vielfalt, Feuchtgebiete, Naturerbe, 
Verschmutzung durch Schiffe und der Meeresumwelt (definiert 
in Anhang 2, Teil II)

❚	Klimawandel (Art. 15)

❚	Beschrieben in Art. 4 und spezifiziert in Art. 5–10; umfasst die Schritte, 
die in den Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsbewuss-
tes unternehmerisches Handeln der Organisation für wirtschaftliche 
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LkSG ❚	Definiert in § 2 (3): Gefährliche Abfälle und bestimmte gefährliche 
Stoffe (Quecksilber und persistente organische Schadstoffe)

❚	Beschrieben in § 3 und spezifiziert in § 4–9; umfasst die Schritte, 
die in den OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungs-
bewusstes unternehmerisches Handeln definiert sind (OECD 2018)

Tabelle 1: Zu berücksichtigende Umweltaspekte und Anforderungen an den Sorgfaltspflichtenprozess nach Corporate Sustainability Due Diligence Directive 
(CSDDD) und Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

richterstattung über Beschwerdemechanismen nur in den So-
zialstandards, nicht aber in den Umweltstandards.

4  Fazit und Ausblick

Wie der Abgleich zeigt, können die gemäß den Sorgfalts-
pflichtgesetzen zu berichtenden Informationen grundsätzlich 
in einen ESRS-Bericht integriert werden. In der Praxis stellt 
sich jedoch die Frage, ob die Aufnahme aller Informationen 
aus den Sorgfaltspflichtgesetzen in den ESRS-Bericht, der Teil 
der Lageberichterstattung eines Unternehmens ist, für dessen 
Zielgruppe immer sinnvoll ist oder ob die Veröffentlichung ei-
nes separaten Berichts geeigneter sein kann.

Soll die Berichterstattung nach den ESRS auch als Nachweis 
der Einhaltung der Sorgfaltspflichtgesetze dienen, ist eine Wei-
terentwicklung der ESRS erforderlich. Zentrale Empfehlungen, 
die sich aus dem Vergleich ableiten lassen, sind:
❚	 Die Verweise auf Abkommen sollten vereinheitlicht werden. 

Die ESRS sollten die Offenlegungsanforderungen in den 
Umweltstandards E2, E4, E5 mit Verweis auf jene internati-
onalen Umweltkonventionen und -verträge oder EU‑Rechts-
vorschriften formulieren, aus denen die im LkSG und der 
CSDDD erfassten Umweltauswirkungen abgeleitet sind. So 
fehlen in den ESRS beispielsweise Verweise für Quecksilber 
auf das Minamata-Übereinkommen und die EU‑Quecksil-
berverordnung, für persistente organische Schadstoffe (POP) 
auf das Stockholmer Übereinkommen und die EU‑POP-Ver-
ordnung oder für die Ein- und Ausfuhr von Abfällen auf 
das Basler Übereinkommen und die EU‑Verordnung über 
die Verbringung von Abfällen. Dies gilt auch für die spezi-
fischen Umweltauswirkungen und dazugehörigen Abkom-
men, die während des fünften Trilogs in den Anhang I der 
CSDDD aufgenommen wurden (Auswirkungen auf das Na-
turerbe und Feuchtgebiete, Verschmutzung durch Schiffe 
und Verschmutzung der Meeresumwelt durch Einbringen).

❚	 Um die Kompatibilität mit der CSDDD und LkSG zu erhö-
hen, sollten die ESRS vorgeben, dass auch über einen Be-
schwerdemechanismus für Umweltthemen berichtet wer-
den muss.

❚	 Eine Vereinheitlichung der Terminologie wäre wünschens-
wert, da unterschiedliche Definitionen zentraler Begriffe 

„Um das Zusammenspiel 
der Regelungen in der Anwendung 

zu verbessern, sollten Praxistests 
mit Unternehmen  

durchgeführt werden.“

den praktischen Umgang mit den Anforderungen der ESRS 
und der Sorgfaltspflichtengesetze erschweren. So wird der 
Risikobegriff in den ESRS ausschließlich auf nachhaltig-
keitsbezogene finanzielle Risiken bezogen. In den Sorgfalts-
pflichtgesetzen wird der Risikobegriff hingegen für (poten-
zielle) Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen-
rechte verwendet, zum Beispiel im LkSG (§ 2 [2] und [3]).

❚	 Um das Zusammenspiel der ESRS mit der CSDDD und 
dem LkSG in der praktischen Anwendung besser zu ver-
stehen und zu verbessern, sollten Praxistests mit Unterneh-
men durchgeführt werden. Auf diese Weise können Unklar-
heiten und Hemmnisse in der Umsetzung aufgedeckt so-
wie Lösungsansätze und Hilfestellungen für Unternehmen 
entwickelt werden.

Anmerkungen
Die Inhalte des Artikels basieren auf dem Factsheet „Corporate environmen-
tal reporting: Compatibility of Due Diligence laws and the European Sustain
ability Reporting Standards (ESRS)“ (Schöpflin 2024). Dessau-Roßlau, 
Umweltbundesamt. www.umweltbundesamt.de/publikationen/corporate-
environmental-reporting
[1]	 Großunternehmen, die zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen 

(> 25 Mio. EUR Bilanzsumme, > 50 Mio. EUR Nettoumsatz, > 250 Be-
schäftigte) sowie börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen (ohne 
Kleinstunternehmen). Damit steigt die Zahl der berichtspflichtigen 
Unternehmen Schätzungen zufolge erheblich: EU‑weit von ca. 11.000 auf 
ca. 50.000, in Deutschland von ca. 500 auf ca. 15.000 Unternehmen.

[2]	 Bei der CSRD handelt es sich um gültiges EU_Recht, das durch die Mit-
gliedsstaaten in nationales Recht umzusetzen ist und auch bereits von 
einigen Mitgliedsstaaten umgesetzt wurde. In Deutschland wurde die 
Richtlinie bisher nicht in nationales Recht überführt. Dadurch kann sich 
in Deutschland eine Verzögerung ergeben. Am 26. Februar 2025 hat 
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die Europäische Kommission zudem den Entwurf für ein sogenanntes 
Omnibus-Paket vorgestellt, um die CSRD gemeinsam mit der CSDDD 
und der EU_Taxonomie zu vereinfachen und zu konsolidieren. Dieser 
Entwurf enthält weitreichende Vereinfachungen für die CSRD, wie z. B. 
die Reduzierung des Anwendungsbereichs, die zeitliche Verschiebung 
der Berichtspflichten oder die Reduktion von Datenpunkten. Auch die 
Abstimmung mit anderen EU-Regulierungen soll verbessert werden. 
Bevor diese Vereinfachungen tatsächlich wirksam werden, müssen sie 
allerdings den weiteren EU-Gesetzgebungsprozess durchlaufen und 
unterliegen damit weiteren Anpassungen. In diesem Beitrag werden 
daher die aktuell rechtskräftigen Fassungen der Gesetze betrachtet.

[3]	 Der Entwurf für das CSRD-Umsetzungsgesetz (BMJ 2024) sieht vor, 
dass Unternehmen, die von der CSRD und dem LkSG betroffen sind, 
auf einen zusätzlichen Bericht nach den Vorgaben des LkSG verzich-
ten dürfen. Da für die CSRD niedrigere Schwellenwerte gelten als für 
das LkSG, können bei Verabschiedung des CSRD-Umsetzungsgesetzes 
in dieser Form alle betroffenen Unternehmen auf einen zusätzlichen 
LkSG-Bericht verzichten.
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